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Auskunftspflicht

 

§ 54

 

Unbeschadet der Bestimmungen des Art 22 B-VG sind neben den Landes- und Gemeindebehörden sowie den

gesetzlichen Berufsvertretungen alle Personen verp ichtet, über Ersuchen bzw Au orderung dem Landesabgabenamt

die zur Ermittlung der Beitragsp ichtigen sowie der die Beitragsp icht begründenden Umstände erforderlichen

Auskünfte zu erteilen. Eine durch Gesetz oder Dienstvertrag bestehende Geheimhaltungsp icht oder ein gesetzliches

Recht auf Auskunftsverweigerung werden dadurch nicht berührt.
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